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SN Untrettung dcrUer!
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ES.
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" sm / ehe/vndzuvor jhme von der Obrigkeit ein GerhadBrikff/
oder andere Verordnung zukommm / welches/sobald es beschehrn/soll

tersguetbedMckm/dieDerantwortMngderGerhabschafftzuegerechntt
werden / es weredannerweißlich / daß er sich noch ehender derselbenvn»
rerfangen/ öderes leydete die Sach keinen Anstande / in welchen fällen
jhme die Verantwortung / von Zeit derersten Anmassung/oder der auff-
geeragenenGerhabschafft / obligt.

/ . 2.
zustehct/ , - - - R
cherhcit / selbige anderst nicht/ als cum bencllcio leAst. Lc luveuraru.
antretten/iol

--- - - - - ^ ^ . - "

bochen.
legm seyn lassen.

- :L. z. f: Wann ein-
mm / solle er sich alles Fleiß erkundigen / ob Lehen / Leibgeding / oder

tcn / die Lehm zu rechter Zeit ersuechm / vnd empfangen / auch sonsten

chm/verbunden.

on
>er

- vndsahrenderMüLter.
§. i.



18 MweGerhabschaffts-
Fleiß angelegen seynlassm/daß derselben ligendeGütter/Häuser/Aecker/
Weingarten/vndalle andereGmndsmck/inguetembäwlichenWeesen er¬
halten werden-

§ 2. Wie sie danneiniges ligendes Guet/vndGrundtstuck/ohneder
ObrigkeitErkantnuß/ vnd Bewilligung/zu verkauffen / oder auff eini-
gerley weiß zu veräussern/nichtmachthabm/ es were dann/ daß solche
Verwendung vonderpupilleEltern/oder andcrnErblassern imTestament
verordnet/oderberKauffvondmEltem/oder andern Erblassern selbst ge¬
schlossen wordm/ vnd nur an der Erben Dolzichung erwinde ; vnd in
welchenfällen die Obrigkeit eines ligenden Grundstücks Veräußerung
fürnöthig / vnd vnvermeidentlich erkennen wird/ sollestegleichwoldahin
gedacht seyn / daß die schlechtist - vndwenigiftenGütter/vnd Gmndstuck/
ja noch vor disen die fahrendeHaab /vnd schlechte mobilien .veräusscrt/
vnd nicht gleich anfangs das beste / oder die ligende Stuck/ohne sonder«

^ bahreDrsach/angegriffenwerdm.
§ . z . Eben so wenig ist cinGerhab befuegt/derpupillen köstüchemo-

bilien , vnd Fahrnuß/als Gold/Silber / Klainodien/vnd dergleichen/
ohneEinwilligung der Obrigkeit/durchDerkauff/Dersatz/Tausch/ober
sonstinander weeg/zuveraussern.

/ . 4 . Wann ausserhalbder Obrigkeit Erkanmuß / oher auff einen
vnbegründtm bericht/einligendes/oderanders im nächsten/ , z. vermcl-
deßPupillen Gutt/veräussert wurde/wollen Wir / daß solcher Öon rrsök
von Dnkräfftenseye / vnd dem Pupillm das Gutt mit allen Iuegehö-
rungen/ vnd Abnutzungen/doch länger nicht/als in nechften fünffZäh¬
ren / nacherlangter Dogtbarkeit / widemmb rechtlich an sichzu bringen
bworstehen/ auchdeß KauffSchillings / vndauffgewendterBau - vnd
andererDnkoften halber/mehrersnicht/ als was hiervonerweißlich/ zu
seinem Nutzenkommen/ zuruckzugeben/schuldigseyn solle.

/ . 5. Wo aber Fahmuß verhanden / welche ohne Schaden nicht
auffzubehalten/ sollendie Gerhaben selbige vnverzüglich / auch ohne der
Obrigkettvorwiffcn / doch zu deß Pupillm Nutzen / nach trewer Schä¬
tzung / verkauften/vnd das Geld darßrr / dem Pupillm zu Nutzen an¬
wenden.

§ . 6 . Zngleichmkönnendie Gerhaben Traidt / Wein / vnd andere
Einkommm/vonderpupillen ligendm Güttern / ohne vorwissm/ vnd
Einwilligungder Obrigkeit/in gangbahrem Werth verkauften / vnnd

sryndr



Ordnung . 19
scyndt nicht schuldig/ selbige etwan auffkünfftigr vr,gewisseGtaigerung
deß Werths / auffzubehallen/nochan andere weitentlegeneOrth / vmb
deß hohen Verschleiß willen/zuverschicken/wann sie aber vernünfftige
Drsachen haben / Traidt/vndWein/vnd dergleichen/ wegen »erhoffen¬
den mehrcrn Nutzen derPupillen auffzubkhalten/istesjhnenzugelassen/
vnd soll der künfftige Gewinn / oder Verlust/ denenPupillenZuwachsen.

8. 7 . Das verhandene/ oder einkommende baare Geld / wann es
der Erblasserzu Crkauffung ligender Gütter anzuwenden befohlen / soll
hicrzue/vndzunichtsanders/ auch ob schon kein außtruckliche Derord-
tiung vcrhanden/gleichwolentwederzuErkauffung nutzbahrerligmdcr
Gütter / vnd Grundstuck verwendet/ oder sonsten angesessenen / vnd be.
gälten Lcuthen / auff jedesmahl lauffendes jährliches Inreeesse , mit
gewisseraußtrucklicherSatzverschreibung / oder grnucgsainmer Bürg-
schafft / oder dem Schuldner aigenthumblich zuegrhörige Pfänder/auß-
gelihcn/daaberkeinsichere Gelegenheit / das Geld anzulegen vorstelle/
von Diertl / zu Diertl Jahren / der Obrigkeit angezeigt werden-

§. 8. Wolle der Gerhab das Geld selbst brauchen/vnd verzinsen/
»uüste esmit vorwissen der Obrigkeit beschehen / vnnd derselben rin ver-
bündlicheLandsbräuchigeOlrliAarioneingehändigetwerden/dem Pu¬
pillenaber/ seine ohne diß habende rscira kvporlicca Vorbehalten vcr-
bleibm / auch solle der Gcrhab/ohne deß Gerichts Einwilligung/ das
Waisengeld vor sich selbsten nicht brauchen/noch auchbeydenen Außley-
hungenkinigtnGkwinn/ oderVortheilsuechen.

§. 9 . Essolleingleichem keinem Gerhaben erlaubt seyn / auff eini-
gerley weißseinesPupillen Schulden / vondessen Crellirorikus . an sich
rutösen / oder zuerhandlen . . . . .

8, io DieObrigkeitensolleni
'
hrerWaisenGeldcr/ohne gar erhö-

blicheDrsachen/nichtselbsten auff Zinsunganncmmcn/vndgebrauchen/
sondern darob seyn/ daß selbigeanderwertssicher angelegt werden/daa-
ber hierzuekeine Gelegmhell sich eraignete / vndeinObrigkkit/Gkist -oder
Weltliche / dasWaisenGeld selbstbrauchen wurde/solle sie denen Pu¬
pillen wenigistFünffpr - denro Inrcrcsse davon raichen/ auch derent-
wegen IhreGütter/denen Pupillcn/vonZeit deßangenommenenWai-
senGeldö / biß zu erfolgender Bezahlung/Gatzweißverhafftet seyn / je-
dochmit disem Duterschied / daß die Prälaten / vnd andere Geistliche
Obrigkeiten / ingleichemdie Vorsteher Dnscrcr LandöFürstlichenStätt/



20 Mwe GerhabschasfLS^
vndMarckt/ auch anderer Lom munircrcn , ihrer Waisen Geld/ wann
esüber fünffhundm Gulden außträgk / ohne Dnstrn / oder Dnstrcr N.
Oe : Regierung Lonlenz . selbst anzunemmen/vndzugebrauchen/nicht
befuegk/noch derselben Güttcr darfür verhasster seyn / auch im fall cs
voneinem/oder andern/Sistr Dnstrcr gnädigisrcn Satz - vimdOrdnung
zuwider/gleichwohlcn beschehm wurde/solches vns / oder Dnserer
nachgesttzten LandsFürstlichenObrigkeit/von denen Gerhabcn alsobald
gehorsamblich angczalgt werden / damit hierinnen nothwendige Fürst-
hunggegen dem Dbertretter vorgenommen werden könne.

z . n . Wann sich vnter derPupillcnGuet außgklihene Gelder befin¬
den / hat der Gerhab wolbedächtlich zu crwegen / ob sie an sichernOrchen
ligen/vnddasichbey dmenstlben/oder auch bey denen newaußgelihe-
nen Geldern/eineGefahranschcnlieffe / sollees der Gechabauffkündm/
vnd zeitlich einfordcren.

§. 12 . BeyDbcrncmmung eines andern Gerhaben hievor getra¬
genen Verwaltung/ist absonderlich auff dessen außgelihene Gelder acht
zuhaben/dannwann sie zur Zeit der Dbernemmung sicher außgelihm
gewest / so ist der vorige Gerhab entbunden / stindsie aber vnrichtig/ oder
stehenlnGefahr/mueßder vorigeGerhab den Pupillendesthalberohne
Schaden halten.

8 - iz . Cs kanauchder Gerhab die Gütter selbsten in Bestandtnein-
men / oder miteinem andern einenBestandtschiiessen/jedochsollebeedrs
mlt derObrigkeit Dorwissen/ vnd Einwilligung / nach vorhergangener
gnuegsammerCrkantnuß/beschehen.

8 14
' Bey denen Pupillen-Güttern / sollen die Gerhaben keinen

kostbahren newen Baw anfangen / es wcre dann / daß solches zu deß
Pupillen mehrern Nutzen gcraichte / oder die Notthurfft erforderte/wel¬
ches dann derObrlgkeit vorgewagen/ vnd deren Einwilligung hierüber
rrwarttet werden solle.

Mer Awölffte Lttul.

-N deß BcrhabcnWmbtm
Rechts süyrungcn.

§. i. -
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